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Ernst Langthaler

Wer ist (k)ein „Bauer“? 
Inklusion und Exklusion durch Erbhofgerichtsverfahren 
(1938–1945)*

Einleitung

Auch wenn hinter Buchtitel wie Peasants into Farmers immer häufiger Fragezeichen gesetzt 
werden:1 Der Gegensatz von ‚Bauer‘ und ‚Landwirt‘ zählt nach wie vor zu den Gewissheiten 
von Ethnologinnen und Ethnologen, Soziologinnen und Soziologen, Ökonominnen und 
Ökonomen – wie auch von Historikerinnen und Historikern. Bauern betreiben Haushalte, 
Landwirte leiten Betriebe, lautet sinngemäß Eric Wolfs seit Jahrzehnten weithin geteilte Un-
terscheidung.2 Doch konstruktivistische Sichtweisen der Komplexität ländlicher Akteure, 
etwa Michael Kearneys Entwurf einer postpeasant anthropology,3 haben Forscher/-innen ge-
genüber essentialistischen Vereinfachungen sensibilisiert. Konzepte wie ‚Bauer‘ erscheinen 
sowohl intellektuell, durch die gegenwärtige Forschung, als auch historisch, durch vergange-
nes Denken und Handeln, konstruiert.4 

Der folgende Artikel befasst sich mit der juristischen und alltäglichen Konstruktion von 
‚Bäuerlichkeit‘ mit Bezug auf das nationalsozialistische Reichserbhofgesetz von 1933. Da das 
Reichserbhofgesetz gemeinhin als Kern der nationalsozialistischen Agrarpolitik galt, ging 
kaum eine Forschungsarbeit zur ländlichen Gesellschaft im „Dritten Reich“ daran vorbei. Von 
der Mitte der 1970er bis in die 1980er Jahre wurde dieses Thema, vor allem durch John E. Far-
quharson und Gustavo Corni, auf der nationalstaatlichen Ebene behandelt. Beide verorteten 
das Reichserbhofgesetz in einem Spektrum zwischen den dogmatischen und pragmatischen 
Aspekten der nationalsozialistischen Agrarpolitik: Während das 1933 verkündete Gesetz der 
Ideologie von „Blut und Boden“ folgte, orientierte sich dessen Vollzug in hohem Maß an er-
nährungswirtschaftlichen Erfordernissen.5 Zur selben Zeit unterstrich die Pionierarbeit von 
Friedrich Grundmann die Ambivalenz von dogmatischer Gesetzgebung und pragmatischer 
Rechtssprechung im Hinblick auf die politisch-ökonomischen Erfordernisse der (Kriegs-)Er-
nährungswirtschaft sowie die alltäglichen Bedürfnisse der bäuerlichen Familien.6 In den 1990er 
Jahren wurde die Agrargeschichte des „Dritten Reiches“ vermehrt auf regionaler und lokaler 
Ebene betrieben.7 Vor allem Daniela Münkels Studien über Erbhofgerichtsverfahren in Nie-
dersachsen erweiterten und vertieften den bisherigen Erkenntnisstand. Demzufolge spielte die 
Erbhofgerichtsbarkeit eine Vermittlungsrolle zwischen dem NS-Regime und der ländlichen Be-
völkerung, indem die Urteile flexibel auf gegebene Situationen Bezug nahmen.8 Im vergange-
nen Jahrzehnt verlagerte sich das agrarhistorische Interesse an der NS-Ära auf andere Aspekte 
wie Raumplanung, Agrarwissenschaften und Zwangsarbeit9 oder verringerte sich zugunsten 
anderer Forschungsinteressen, etwa an der kommunistischen Ära in der SBZ/DDR.10

Inwiefern macht es Sinn, das Reichserbhofgesetz nach drei Jahrzehnten ergiebiger For-
schung erneut zu beforschen? Trotz des Wechsels von der nationalstaatlichen zur regionalen 
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und lokalen Beobachtungsebene in den 1990er Jahren blieb der Fokus der Forschungen – 
das Reichserbhofgesetz im gesellschaftlichen Kontext – unverändert. Im Paradigma der „po-
litischen Sozialgeschichte“11 standen die Aktionen des Staatsapparats wie die Reaktionen der 
Landbevölkerung, etwa auf die Erbhofgesetzgebung und -gerichtsbarkeit, im Zentrum. Aus 
historisch-anthropologischem Blickwinkel möchte ich die vorherrschende top-down durch 
eine bottom-up Perspektive auf die Aktionen der Akteure in ihren ländlichen Lebenswelten, 
etwa Konflikte um Landbesitzrechte zwischen und innerhalb von Familien, wie die Reak-
tionen der Agenturen des politisch-ökonomischen Systems ergänzen. Dabei folge ich der 
Annahme, dass die Frauen und Männer auf dem Land dem Reichserbhofgesetz nicht nur 
passiv untergeordnet waren; zu untersuchen wäre, auf welch „eigensinnige“12 Weise sie mit-
unter aktiv davon Gebrauch machten. Dieser Perspektive folgend, skizziere ich zunächst die 
diskursive Konstruktion des Gegensatzes von ‚Bauer‘ und ‚Landwirt‘ im politisch-ökonomi-
schen Kontext des 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Danach betrachte ich Erbhofgerichts-
verfahren im Reichsgau Niederdonau 1938 bis 1944 quantitativ und qualitativ. Schließlich 
fasse ich meine Ergebnisse mit Bezug auf den Forschungsstand zusammen.

Die Erfindung des „Bauerntums“

In den deutschsprachigen Ländern kann die Unterscheidung von ‚Bauer‘ und ‚Landwirt‘ 
zumindest bis an die Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Während 
Befürworter der Moderne wie der Agronom Albrecht Thaer den „rationellen Landwirt“ 
zum Leitbild erhoben, priesen Romantiker wie der Philosoph Adam Müller den selbstge-
nügsamen „Bauern“. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die akademische Debatte über 
‚Bauer‘ und ‚Landwirt‘ zunehmend popularisiert und moralisiert. So galt etwa für Wilhelm 
Heinrich Riehl der „Bauer von guter Art“ – im Gegensatz zum „entarteten Bauern“ – als 
Rückgrat der als „Gemeinschaft“ gedachten Gesellschaft. Folglich sprach er weniger von 
bäuerlichen Individuen, als vom Kollektiv des „Bauerntums“ als Teil der „Kräfte der Behar-
rung“. An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert dockten an das dualistische Begriffspaar 
‚Bauer(-ntum)‘ und ‚Landwirt‘ weitere Dualismen wie ‚Tradition‘ versus ‚Fortschritt‘, ‚Stand‘ 
versus ‚Klasse‘, ‚Sitte‘ versus ‚Mode‘, ‚Gemeinschaft‘ versus ‚Gesellschaft‘ oder ‚Kultur‘ versus 
‚Zivilisation‘ an.13 In akademischen und populären Debatten im fin de siècle diente ‚Bauer(-
ntum)‘ als Metapher für korporative Entscheidungsfindung, landwirtschaftliche Autarkie 
sowie nationale und „rassische“ Werte.

Der Bedeutungswandel der akademischen Unterscheidung von ‚Bauer‘ und ‚Landwirt‘ 
um 1800 zum moralisch aufgeladenen Dualismus in öffentlichen Debatten um 1900 war eng 
verknüpft mit dem Aufkommen anti-moderner Diskurse und Bewegungen in Reaktion auf 
die Moderne. Politische, ökonomische und kulturelle Umbrüche im ‚langen‘ 19. Jahrhun-
dert ließen die vormoderne Vergangenheit und die sich rasant modernisierende Gegenwart 
in der Zeit- und Raumvorstellung auseinander treten. Vor diesem Erfahrungshintergrund 
konstruierten Intellektuelle unterschiedlicher Provenienz Erwartungshorizonte, die das zu-
künftige Heil als anti-moderne, auf „erfundenen Traditionen“ aufbauende Gesellschaftsord-
nung entwarfen.14 Seit den 1870er Jahren, im Gefolge der durch die Globalisierung der Nah-
rungsmittelmärkte ausgelösten Agrarkrise und im Gefolge nationalistischer Konflikte zwi-
schen Nationalstaaten, erfuhr die Landwirtschaft in vielen Staaten Europas eine politische 
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Aufwertung. Zudem radikalisierte sich die intellektuelle Kultur als Folge der Formierung 
der Arbeiterklasse als Massenbewegung. Diese äußeren und inneren Triebkräfte lenkten die 
akademische und öffentliche Aufmerksamkeit auf die „Agrarfrage“ als eine Facette der „So-
cialen Frage“.15 Auf der Suche nach Maßnahmen zur Überwindung der Antagonismen der 
Moderne zwischen „Staats-“ und „Selbsthilfe“ folgten mittelständische Bewegungen Ent-
würfen einer alternativen Moderne jenseits von Kapitalismus und Sozialismus, die stark 
auf anti-moderne Symbole setzten. Zwar knüpfte sich der agrarische Anti-Modernismus 
(„Agrarismus“) an unterschiedliche Themen: Zollpolitik, Bodenreform, ländliche Siedlung, 
bäuerliche Vereine und Genossenschaften, „Heimatschutz“ und so fort; doch fand er eine 
Gemeinsamkeit in der „erfundenen Tradition“ des ‚Bauern(-tums)‘ als wertgebundenem 
Kollektiv im Gegensatz zum ‚Landwirt‘ als interessengeleitetem Individuum.16

Diese knappe Skizze umreißt die Einbettung des nationalsozialistischen „Agrarismus“ 
in die politischen, ökonomischen und kulturellen Diskurse um den Vorrang des ‚Bauern(-
tums)‘ in Staat, Wirtschaft und „Volk“ seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Gleichwohl trieb 
die ideologische Verklammerung von „Blut und Boden“ den anti-modernen Diskurs des 
‚Bauern(tums)‘ ins Extrem des germanischen Rassismus und der territorialen Expansion. 
Die Metapher von „Blut und Boden“ wurde in den späten 1920er, frühen 1930er Jahren 
durch die Schriften Richard W. Darrés, eines gelernten Diplomlandwirts und führenden 
Agrarideologen der NSDAP, popularisiert. „Blut“ stand für die deutsche „Rasse“, die es auf-
zuzüchten galt; „Boden“ stand für den deutschen „Lebensraum“, den es zu erobern galt.17 In 
einem programmatischen Artikel aus dem Jahr 1932 brachte Richard W. Darré den Dualis-
mus von ‚Bauer(-tum)‘ und ‚Landwirt‘ auf den Punkt; bemerkenswert daran erscheint vor 
allem die Passung von dualistischem Inhalt und dualistischer Form:

„Man kann innerhalb einer zeitgenössischen germanisch bedingten Bevölkerung zwei 
grundsätzlich verschiedene Einteilungen der landbestellenden Bevölkerung vorneh-
men: 1. Bauern, 2. Landwirte. Der Unterschied liegt kurz gesagt darin, daß der Bauer 
ein familienrechtlicher Begriff ist, während der Landwirt, wie schon sein Name sagt, 
ein wirtschaftlicher Begriff ist. Das heißt: Bauerntum bedeutet die familienrechtliche 
Sicherung der Geschlechterfolge auf der Scholle; dieser Grundgedanke des Bauern-
tums stammt aus dem germanischen Mythos […]. Landwirt bedeutet die wirtschaftli-
che Auswertung einer ländlichen Produktionsstätte; der Begriff des Landwirts taucht 
im germanischen Kulturkreise erst mit dem sich entwickelnden Geldwesen auf. Beim 
Bauerntum spielt die landwirtschaftliche Betätigung im Wesen der Sache nur eine er-
nährende Rolle im Dienst des Familiengedankens, welcher grundsätzlich allen Erwä-
gungen vorangestellt wird. Beim Landwirt spielt die landwirtschaftliche Betätigung 
eine Erwerbsrolle, und dieser gewinnbringende Erwerb wird allen sonstigen Erwä-
gungen vorangestellt. Beim Bauern wird der Boden daher nie zur Ware, denn dieser ist 
ja nur ein Teil, sozusagen der ernährende Teil, eines Familiengedankens. Beim Land-
wirt ist das Werden des Bodens zur Ware Voraussetzung seines Daseins überhaupt; 
er braucht die wirtschaftliche Freizügigkeit, um den höchsten wirtschaftlichen Ertrag 
und damit Gewinn zu erzielen. Der Bauer denkt daher weltanschaulich im „Wir“ des 
Familiengedankens. Der Landwirt denkt im „Ich“ des bestmöglichen Reingewinns. 
Der Bauer hat neben sich mitarbeitende Hausgenossen. Der Landwirt spaltet sich auf 
in Arbeitgeber und Arbeitnehmer, samt sämtlichen Folgerungen dieses Zustands. 
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Beim Bauern liegt der Schwerpunkt seines Denkens in seinem Geschlecht und dem 
damit gekoppelten „Hof “. Beim Landwirt liegt der Schwerpunkt seines Denkens im 
Absatzmarkt.“18

Bald nach der Errichtung des NS-Regimes im Deutschen Reich im Jahr 1933 wurde der Du-
alismus von ‚Bauer(-ntum)‘ und ‚Landwirt‘ im Reichserbhofgesetz festgeschrieben. Das Ge-
setz zielte darauf ab, den Transfer von Land von den erodierenden Marktkräften, verkörpert 
durch den ‚entwurzelten jüdischen Kapitalisten‘, zu isolieren und das deutsche ‚Bauerntum‘ 
durch die Macht des totalitären Staates wieder an die Scholle zu binden. Es proklamierte 
eine neue Kategorie bäuerlicher Mittelbetriebe, den Erbhof, der von einer Generation zur 
nächsten entlang „rassenreiner“, vorzugsweise männlicher Blutsbande über Alleinerben 
übertragen werden sollte. Der Eigentümer eines Erbhofs wurde „Bauer“ genannt; alle übri-
gen Hofbesitzer galten als „Landwirte“. Der Schutz des Hofeigentums ging einher mit dem 
Entzug der freien Verfügungsgewalt: Ein Erbhof konnte grundsätzlich nicht verkauft, geteilt 
oder durch Hypotheken belastet werden.19 Kurz, das Reichserbhofgesetz bezweckte die am 
weitesten reichende Umverteilung von Landbesitzrechten durch den Staat seit den Agrar-
reformen des 19. Jahrhunderts mit starken Tendenzen betreffend Klasse, Geschlecht und 
„Rasse“. Doch erscheint die nationalsozialistische Erbhofpolitik weniger als Rückschritt in 
einen „Neo-Feudalismus“,20 sondern eher als Schritt zu einem korporativistischen Entwick-
lungspfad, den viele europäische Staaten zwischen den beiden Weltkriegen, vor allem seit 
Ausbruch der Weltwirtschaftskrise 1929, einschlugen. Während die Nutzung des Landes 
entsprechend dem durch das NS-Regime definierten „öffentlichen Interesse“ der staatlichen 
Kontrolle unterlag (im Gegensatz zum ‚reinen‘ Kapitalismus), blieb das private Eigentum am 
Land aufrecht (im Gegensatz zum ‚reinen‘ Sozialismus). Der Agrar-Korporativismus der 
1930er Jahre eröffnete Alternativen sowohl zum westeuropäischen Liberalismus, der mit ei-
ner existenziellen Krise rang, als auch zum „real existierenden Sozialismus“ in Osteuropa.21

Während das Reichserbhofgesetz den „Landwirt“ als Inhaber eines nicht seinem Wir-
kungsbereich unterliegenden Betriebes negativ bestimmte, definierte es den „Bauern“ posi-
tiv: „Land- und forstwirtschaftlicher Besitz in der Größe von mindestens einer Ackernah-
rung und von höchstens 125 Hektar ist Erbhof, wenn er einer bauernfähigen Person gehört. 
Der Eigentümer des Erbhofs heißt Bauer. Bauer kann nur sein, wer deutscher Staatsbürger, 
deutschen oder stammesgleichen Blutes und ehrbar ist.“22 Die Einstufung eines Betriebsbe-
sitzers als „Bauer“ – Frauen waren in der Anerbenfolge des Reichserbhofgesetzes gegenüber 
Männern extrem benachteiligt, sodass eine „Bäuerin“ als Ausnahme von der Regel galt23 
– hing demnach von zwei Bedingungen ab: der Größe des Betriebes und der „Bauernfähig-
keit“ der Person. Während erstere durch Unter- und Obergrenzen der Betriebsfläche – zwi-
schen einer „Ackernahrung“ als Lebensunterhalt einer bäuerlichen Familie und 125 Hektar 
– bestimmt wurde, hing letztere von zumindest fünf Kriterien ab: der deutschen Staatsange-
hörigkeit, der „Deutschstämmigkeit“ oder „Stammesgleichheit“, der fehlenden Entmündi-
gung, der „Ehrbarkeit“ und der „Wirtschaftsfähigkeit“.24 Neben diesen gesetzlichen Bestim-
mungen erörterten spitzfindige Juristen auch „übergesetzliche Erfordernisse der Bauernfä-
higkeit“, etwa die „bäuerliche Einstellung zu Grund und Boden“ oder die „Erbgesundheit“.25 
Der Erbhofgerichtsbarkeit – dem Anerbengericht am Amtsgericht in erster Instanz, dem 
Erbhofgericht am Oberlandesgericht in zweiter Instanz und dem Reichserbhofgericht in 
Berlin in dritter Instanz – oblag die Entscheidung, ob eine Person diese Kriterien erfüllte. 
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Wer an dieser Hürde scheiterte, musste schwerwiegende Konsequenzen tragen: Wenn die 
Person noch keinen Hof besaß, konnte sie keinen Erbhof übernehmen; wenn die Person 
bereits Hofeigentümer/-in war, konnte ihr Hof nicht zum Erbhof erklärt werden; wenn die 
Person bereits einen Erbhof besaß, konnte sie teilweise oder gänzlich enteignet werden.26 
Kurz, das Reichserbhofgesetz erscheint als agrarpolitisch festgeschriebene Variante einer 
Moralökonomie27, die potenzielle und tatsächliche Hofeigentümer/-innen nach rassen-, 
klassen- und geschlechtsbezogenen Selektionskriterien ein- oder ausschloss.

Wegen der weitreichenden Regelungen verschärfte das Reichserbhofgesetz eine Reihe 
von Widersprüchen auf unterschiedlichen Ebenen. Auf der Ebene des politisch-ökonomi-
schen Systems erwies sich das grundsätzliche Verbot von Verkäufen, Teilungen und hypo-
thekarischen Belastungen häufig als Hindernis für die nach italienischem Vorbild zur „Er-
zeugungsschlacht“ proklamierten Kampagne zur Nahrungsproduktion entsprechend dem 
Vierjahresplan von 1936.28 Auf der Ebene der ländlichen Lebenswelten widersprachen die 
Benachteiligung der Ehefrauen und Töchter eines Hofbesitzers in der Erbfolge und das Ver-
bot der Entschädigung erbberechtigter Nachkommen mit Landparzellen den Vererbungs-
gewohnheiten. In den Realteilungsgebieten im Südwesten des Deutschen Reiches stieß das 
Reichserbhofgesetz auf unverhohlene Ablehnung. Doch auch in jenen Reichsteilen, wo die 
ungeteilte Hofübergabe üblich war, bemängelten Hofbesitzer die Einschränkung ihrer Ver-
fügungsrechte über den Hof durch den Staat.29 Seit 1939 verschärften die Kriegsauswirkun-
gen – Militärdienst von männlichen Arbeitskräften, Zwangsablieferung von Ernteerträgen, 
Mangel an Betriebsmitteln und so fort – auf beiden Ebenen die Spannungen zwischen Norm 
und Praxis. Die Widersprüche konnten zwar nicht gelöst, doch durch die flexible Handha-
bung von Gesetzgebung und Rechtssprechung bis zu einem gewissen Grad eingedämmt 
werden. Einerseits nutzten die Gerichte ihre Ermessenspielräume, um dem Konflikt zwi-
schen gesetzlicher Norm und praktischen Erfordernissen die Spitze zu nehmen. Die Flexibi-
lität der Gerichte wurde durch die Vertretung bäuerlicher Interessen befördert: Neben dem 
Berufsrichter gehörten auch zwei bäuerliche Beisitzer als Laienrichter dem Anerbengericht 
an. Zudem wurde üblicherweise die Stellungnahme des Reichsnährstandes, des staatlichen 
Bauernverbandes, eingeholt. Andererseits nahmen Gesetzesänderungen der Resistenz den 
Wind aus den Segeln, so etwa die Erbhoffortbildungsverordnung von 1943, der zufolge die 
eheliche Gütergemeinschaft zugelassen und die Position der Bauerntöchter in der Erbfolge-
ordnung verbessert wurde. Dennoch wurde bis zum Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ 
am Sinn und Zweck des Reichserbhofgesetztes nicht gerüttelt.30

Im Raum der „Bauernfähigkeit“

Einige Monate nach dem „Anschluss“ an das Deutsche Reich, am 1. August 1938, trat das 
Reichserbhofgesetz in der „Ostmark“ in Kraft,31 so auch im neu geschaffenen Reichsgau Nie-
derdonau. Die Provinz umfasste ein breites Spektrum regionaler Agrarsysteme, das vom 
Flach- und Hügelland mit Acker- und Weinbauschwerpunkt im Nordosten bis zum Bergge-
biet mit vorherrschender Grünland- und Forstwirtschaft im Südwesten reichte.32 Trotz der 
großzügigen Auslegung der Maßstäbe für die Eintragung in die Erbhöferolle, das amtliche 
Verzeichnis der Erbhöfe, betrug in Niederdonau im Jahr 1944 der Anteil der 39.626 Erbhöfe 
an allen Betrieben nicht mehr als 20 Prozent; der Anteil der 777.087 Hektar Erbhofland 
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an der Gesamtfläche lag bei nur 34 Prozent – ein Zustand, der nach offizieller Meinung 
„zwar noch als agrarpolitisch gesund zu bezeichnen ist, der aber doch einer systematischen 
Entwicklung nach oben zum Nutzen und Frommen des ganzen Gaues bedarf “33. Ein Ver-
gleich der Erbhofgröße und -dichte nach Kreisen eröffnet weitere Zusammenhänge. Nach 
der landwirtschaftlichen Betriebszählung von 1939 können die potenziellen Erbhofanteile 
durch die Anteile der Betriebe zwischen fünf und 100 Hektar näherungsweise bestimmt 
werden. Der tatsächliche Erbhofanteil an den Betrieben hinkte zwischen 15 und 40 Prozent 
nach; der Rückstand der Erbhofanteile an der Betriebsfläche betrug zwischen 6 und 40 Pro-
zent (Tabelle 1). Diese Unterschiede folgten großteils aus der regional variierenden „Acker-
nahrung“, die sich zur Landnutzungsintensität indirekt proportional verhielt. So waren etwa 
die Rückstände im Kreis Eisenstadt (-14,5 bzw. -21,1 Prozent) mit vorwiegendem Acker- 
und Weinbau unter günstigen Bedingungen sowie vergleichsweise kleinen Erbhöfen (9,7 
Hektar im Durchschnitt) kleiner als im ungünstiger gelegenen Kreis Zwettl (-39,6 bzw. -39,8 
Prozent) mit Schwerpunkt auf Grünland- und Forstwirtschaft und relativ großen Erbhöfen 
(22,3 Hektar im Durchschnitt). Doch neben den Einflüssen des regionalen Agrarsystems 
beeinflusste auch die Selektion der Erbhofeigentümer/-innen durch die Erbhofgerichtsbar-
keit die Kluft zwischen potenzieller und tatsächlicher Erbhofdichte. So lassen etwa die ge-
ringen Rückstände im Kreis Lilienfeld (-23,2 bzw. -5.8 Prozent) mit hohen Grünland- und 
Waldanteilen sowie außergewöhnlich großen Erbhöfen (51,4 Hektar im Durchschnitt) eine 
großzügige Handhabung des Reichserbhofgesetzes vor Ort vermuten.

Tabelle 1: Erbhofdichte und -größe in Niederdonau 1944
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Amstetten 57,2 39,2 -18,0 72,2 54,8 -17,4 21,8
Baden 35,5 13,7 -21,8 40,4 21,1 -19,3 26,4
Bruck/Leitha 44,4 20,5 -23,9 51,8 25,4 -26,4 17,0
Eisenstadt 24,6 10,1 -14,5 35,2 14,1 -21,1 9,7
Gänserndorf 34,7 16,2 -18,5 58,0 31,6 -26,4 20,1
Gmünd 46,6 23,7 -22,9 62,0 41,9 -20,1 20,5
Hollabrunn 37,8 22,9 -14,9 68,1 41,4 -26,7 13,6
Horn 60,2 43,4 -16,8 68,5 53,8 -14,7 19,4
Korneuburg 53,4 29,9 -23,5 68,3 37,3 -31,0 13,9
Krems 41,1 14,7 -26,4 55,2 23,3 -31,9 16,4
Lilienfeld 58,6 35,4 -23,2 41,7 35,9 -5,8 51,4
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Melk 56,8 31,4 -25,4 67,5 49,7 -17,8 19,2
Mistelbach 37,4 16,7 -20,7 58,8 28,8 -30,0 12,3
Neubistritz 45,0 19,7 -25,3 54,3 38,1 -16,2 23,8
Neunkirchen 51,5 26,4 -25,1 57,4 36,1 -21,3 23,9
Nikolsburg 22,9 5,2 -17,7 39,4 10,6 -28,8 12,5
Oberpullendorf 39,3 7,2 -32,1 52,2 14,7 -37,5 17,2
Scheibbs 56,5 31,8 -24,7 68,6 52,9 -15,7 40,4
St. Pölten 60,1 30,8 -29,3 51,8 43,5 -8,3 21,0
Tulln 44,7 23,8 -20,9 69,3 36,8 -32,5 14,4
Waidhofen/Thaya 57,1 22,3 -34,8 77,1 38,5 -38,6 21,6
Wiener Neustadt 41,3 14,0 -27,3 48,8 24,7 -24,1 34,3
Znaim 29,4 8,7 -20,7 48,6 19,3 -29,3 15,1
Zwettl 63,7 24,1 -39,6 75,2 35,4 -39,8 22,3

Quelle: Eigene Berechnungen nach Wochenblatt der Landesbauernschaft Niederdonau 7 (1944), 
342 f.; Statistisches Amt für die Reichsgaue der Ostmark (Hg.), Die land- und forstwirtschaftlichen 
Betriebe im Reichsgau Niederdonau nach den Ergebnissen der im Deutschen Reich am 17. Mai 1939 
durchgeführten landwirtschaftlichen Betriebszählung, Wien 1941.

Hinsichtlich der Erbhofgröße und -dichte heben sich drei Teilregionen voneinander ab 
(Abbildung 1): Im pannonischen Flach- und Hügelland im Osten des Reichsgaues (Krei-
se Baden, Bruck/Leitha, Eisenstadt, Gänserndorf, Hollabrunn, Korneuburg, Mistelbach, 
Nikolsburg, Oberpullendorf, Tulln und Znaim) mit den eingestreuten Weinbaugebieten 
lagen die Durchschnittsfläche und/oder die Dichte der Erbhöfe unter dem Durchschnitt 
des Reichsgaues Niederdonau; diese an der „volkstumspolitisch“ sensiblen Reichsgrenze 
gelegenen Kreise galten als bodenpolitische Problemzone.34 In den südwestlich gelegenen 
Voralpen (Kreise Amstetten, Lilienfeld, Neunkirchen, Scheibbs, St. Pölten und Wiener Neu-
stadt) bewegten sich die durchschnittliche Erbhofgröße und/oder -dichte im oder über dem 
Durchschnitt von Niederdonau. In dem im westlichen Zentralraum gelegenen Alpenvor-
land und im nordwestlichen Waldviertel (Kreise Gmünd, Horn, Krems, Melk, Neubistritz, 
Waidhofen/Thaya und Zwettl) – mit Ausnahme des Kreises Krems35 – ging die mittlere Flä-
chenausstattung mit einer durchschnittlichen oder überdurchschnittlichen Erbhofdichte 
einher; hier lag die Realität dem bodenpolitischen Ideal am nächsten.
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Legende: stark unterdurchschnittlich: Obergrenze = Mittelwert – Standardabweichung, unter-
durchschnittlich: Obergrenze: = Mittelwert – 1/3 Standardabweichung, überdurchschnittlich: 
Untergrenze = Mittelwert + 1/3 Standardabweichung, stark überdurchschnittlich: Untergrenze = 
Mittelwert + Standardabweichung 

Abbildung 1: Größe und Dichte der Erbhöfe in Niederdonau 1944
Quelle: eigene Berechnungen nach Wochenblatt der Landesbauernschaft Niederdonau 32 (1944), 342 f.

[Abbildung siehe Druckfassung]
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Wie in anderen Reichsteilen36 galten Überprüfungen der „Bauernfähigkeit“ in der Erbhof-
gerichtsbarkeit Niederdonaus als Ausnahmen von der Regel. Von den 538 aktenmäßig do-
kumentierten Erbhöfen waren nur 26 Fälle oder 4,8 Prozent in derartige Verfahren verwi-
ckelt; da zwei Erbhöfe mit je zwei Überprüfungen konfrontiert waren, liegen 28 Verfahren 
vor. Neun Zehntel der Verfahren wurden an den Anerbengerichten Eggenburg im Kreis 
Horn und Tulln im Kreis Tulln, der Rest an anderen Anerbengerichten geführt. Die Hälfte 
der Verfahren wurde in den Jahren 1941/42 angestrengt; die übrigen Anträge erfolgten in 
den Jahren 1939/40 und 1943/44. Die betroffenen Höfe umfassten großteils zwischen zehn 
und 50 Hektar Betriebsfläche; nur wenige rangierten unter der Zehn-Hektar-Marke – und 
damit an der Grenze zur gesetzlichen „Ackernahrung“. Für die Beurteilung der „Erbhofbau-
ern“ zählten in der Praxis vor allem zwei Maßstäbe: die „Wirtschaftsfähigkeit“ in 19 Fällen 
und die „Ehrbarkeit“ in neun Fällen, wobei drei Verfahren beide Sachverhalte zugleich ver-
handelten. Fast zwei Drittel der Verfahren wurden im Sinn der Antragsteller/-innen – meist 
des Kreis- oder Landesbauernführers, manchmal auch der Hofeigentümer/-innen oder an-
derer Beteiligter – entschieden; die restlichen Anträge wurden abgelehnt, zurückgezogen 
oder beim Zusammenbruch des „Dritten Reiches“ 1945 ohne Urteilsspruch ad acta gelegt 
(Tabelle 2). 

Tabelle 2: Verfahren über „Bauernfähigkeit“ in den Amtsgerichtsbezirken Ebreichsdorf, Eggen-
burg, Haag und Tulln 1939–1944

Merkmal Anerbengericht 
Eggenburg

Anerbengericht 
Tulln

sonstiges 
Anerbengericht

Gesamtheit

Antragsjahr
1939/40 7 1 - 8
1941/42 3 8 3 14
1943/44 1 3 - 4
keine Angaben - 2 - 2
Betriebsfläche
< 10 ha 2 2 - 4
10–20 ha 8 4 1 13
20–50 ha 1 8 2 11
Sachverhalt
„Ehrbarkeit“ 3 5 1 9
„Wirtschaftsfähigkeit“ 10 8 1 19
andere Sachverhalte - - 1 1
keine Angaben - 2 - 2
Urteil
Genehmigung 6 10 2 18
Ablehnung 3 1 - 4
Rückzug 1 1 1 3
kein Urteil 1 2 - 3

Quelle: eigene Berechnungen (Datenbasis: 28 Gerichtsverfahren) nach NÖLA, BG Ebreichsdorf,  
Eggenburg, Haag und Tulln, Erbhofakten.
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Bislang habe ich diese sechs Merkmale getrennt voneinander betrachtet; mittels eines Ver-
fahrens der multivariaten Statistik, der multiplen Korrespondenzanalyse, lassen sich deren 
wechselseitige Beziehungen berechnen und graphisch darstellen. Dieses Verfahren entwirft 
einen mehrdimensionalen Möglichkeitsbereich – einen Raum der „Bauernfähigkeits“-Ge-
richtsbarkeit –, in dem die Gerichtsverfahren sowie die Ausprägungen ihrer Merkmale als 
Punkte markiert werden. Dabei habe ich drei „Ausreißer“ – zwei Verfahren mit fehlenden 
Angaben und eines betreffend die Staatsbürgerschaft – ausgeschieden; dadurch vermindert 
sich die Zahl der ausgewerteten Gerichtsverfahren auf 25, die durch sechs Merkmale – An-
erbengericht, Antragsjahr, Betriebsgrößenklasse, „Ehrbarkeit“, „Wirtschaftsfähigkeit“ und 
Verfahrensausgang – gekennzeichnet sind. Die erste und zweite Dimension dieses Rau-
mes erklären bereits 71 Prozent der gesamten Streuung der Punktwolke; daher lasse ich 
die weiteren Dimensionen außer Acht. Jede der beiden Dimensionen kann als fließender 
Übergang zwischen gegensätzlichen Merkmalsausprägungen interpretiert werden. Welche 
Merkmalsausprägungen aussagekräftig sind, ergibt sich aus deren Beiträgen zur Streuung 
der Punktereihe entlang einer Dimension sowie zur Streuung der gesamten Punktwolke (Ta-
belle 3). Die erste Dimension, die allein 44 Prozent der Gesamtstreuung erklärt, wird durch 
die Gegensätze der Anerbengerichte Tulln versus Eggenburg, groß- versus kleinbetrieblicher 
Zuschnitt und späte versus frühe Antragstellung bestimmt. Da die regionale Zuordnung der 
Betriebsgrößenklassen deren Häufigkeit in den korrespondierenden Amtsgerichtsbezirken 
entgegen läuft – Tulln war stärker mittel- und weniger großbäuerlich geprägt als Eggen-
burg37 –, erscheint sie als Kontextdimension. Auf der zweiten Dimension, der Verfahrensdi-
mension mit 27 Prozent erklärter Streuung, stehen die Sachverhalte „Wirtschaftsfähigkeit“ 
und „Ehrbarkeit“ sowie Rückzug und Ablehnung des Antrages einander gegenüber.

Nachdem die beiden Dimensionen hinsichtlich der aussagekräftigen Merkmalsausprä-
gungen charakterisiert worden sind, können wir uns der zweidimensionalen Grafik zuwen-
den. Grob gesprochen, kleinere (größere) Abstände zwischen verschiedenen Merkmalsaus-
prägungen können als stärkere (schwächere) Zusammenhänge interpretiert werden. Dabei 
sind die vom Nullpunkt aus betrachteten Richtungen zu beachten: Merkmalsausprägungen, 
die in derselben Richtung liegen, treten häufig miteinander auf; Merkmalsausprägungen, 
die in entgegen gesetzter Richtung liegen, schließen einander häufig aus; Merkmalsausprä-
gungen, die einen rechten Winkel zueinander bilden, hängen nicht zusammen (Abbildung 
2). Aus den Lagebeziehungen der Merkmalsausprägungen lassen sich erste Schlüsse ziehen: 
Während Verfahren zur „Ehrbarkeit“ in den Jahren 1943/44 öfter als zuvor stattfanden, er-
fuhren Verfahren zur „Wirtschaftsfähigkeit“ in den Jahren 1941/42 eine Häufung im Ver-
gleich zur Zeit davor und danach. Nicht nur die verhandelten Sachverhalte, sondern auch 
die gefällten Urteile lassen zeitliche Zusammenhänge erkennen: Während anfangs Anträge 
zur Aberkennung der „Bauernfähigkeit“ häufig abgelehnt wurden, mehrten sich später die 
Genehmigungen. Ehrbarkeitsverfahren führten häufiger zur Ablehnung des Antrags – das 
heißt, zur Bestätigung des bäuerlichen Wohlverhaltens; dagegen endeten Wirtschaftsfähig-
keitsverfahren öfter mit Genehmigungen – das heißt, mit gerichtlichen Sanktionen gegen 
„wirtschaftsunfähige“ Erbhofeigentümer/-innen. 
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Tabelle 3: Merkmalsausprägungen im Raum der „Bauernfähigkeits“-Gerichtsbarkeit in den Amts-
gerichtsbezirken Ebreichsdorf, Eggenburg, Haag und Tulln 1939–1944
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Legende: Ausprägung = Beitrag zur Dimension (> relatives Gewicht) oder Beitrag zur Gesamtheit 
über dem Mittelwert, Ausprägung = Beitrag zur Dimension (> relatives Gewicht) und Beitrag zur 
Gesamtheit über dem Mittelwert, Ausprägung = wirksam auf Dimension 1, Ausprägung | = wirksam 
auf Dimension 2, LR = Ludwig Rothensteiner, MH = Maria Huber, RM = Rosa Müller, LS = Leopold 
Schweinhammer, KF = Kulturfläche
Anmerkung: Die Abbildung zeigt das asymmetrische Diagramm der Merkmale in Hauptkoordinaten 
und der Fälle in Standardkoordinaten; daher stellt der Abstand zwischen Merkmalsausprägung und 
Fall ein Maß für den statistischen Zusammenhang dar.

Abbildung 2: Raum der „Bauernfähigkeits“-Gerichtsbarkeit in den Amtsgerichtsbezirken Ebreichs-
dorf, Eggenburg, Haag und Tulln 1939–1944 
Quelle: eigene Berechnungen (multiple Korrespondenzanalyse, Datenbasis: 25 Gerichtsverfahren) 
nach NÖLA, BG Ebreichsdorf, Eggenburg, Haag und Tulln, Erbhofakten.
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Diese statistischen Zusammenhänge verweisen auf einige praktische Zusammenhänge zwi-
schen Erbhofgerichtsbarkeit und „Kriegsernährungswirtschaft“38. Noch 1939/40 herrschte 
ein annäherndes Gleichgewicht zwischen Ehrbarkeits- und Wirtschaftsfähigkeitsverfahren 
mit Schwerpunkt auf kleineren und mittleren Erbhöfen im Horner Becken, einer landwirt-
schaftlichen Gunstlage rund um die Kreishauptstadt Horn. Beantragte Aberkennungen der 
„Bauernfähigkeit“ fanden nur selten die Zustimmung der Anerbengerichte. Offenbar wollten 
die Amtsträger das aus dem „Altreich“ übernommene Reichserbhofgesetz an die „ostmärki-
schen“ Gewohnheiten anpassen, um den bäuerlichen Unmut gegen alltagsferne Gesetzesbe-
stimmungen nicht ausufern zu lassen.39 So berichtete Ernst Spatschil, Abteilungsleiter in der 
Landesbauernschaft Donauland, im Jahr 1942, dass „die bäuerlichen Gerichte in der Ostmark 
in der Übergangszeit bei Prüfung der Wirtschaftsfähigkeit keinen besonders strengen Maß-
stab anlegen konnten“40. Zudem trat die Schuldengrenze für die Begründung eines Erbhofes 
in der „Ostmark“ erst 1941 in Kraft.41 Bis dahin „waren auch übermäßig verschuldete Höfe 
und solche, die in ganz unbäuerlicher Weise erworben und ohne Rücksicht auf eine gerade-
zu katastrophale Schuldenanhäufung durchgehalten wurden, zu Erbhöfen erklärt worden“42. 
Erbhofeigentümer/-innen, die sich unter dem Schutzmantel des gesetzlichen Versteigerungs-
verbots weigerten, ihre Schulden zu tilgen, mussten in den Jahren 1939/40 kaum Sanktionen 
wegen „wirtschaftsunfähigen“ oder „unehrenhaften“ Verhaltens befürchten.

Gleichzeitig mit dem Übergang von den „Blitzkriegen“ der Deutschen Wehrmacht zum Ab-
nützungskrieg 1941/42 geriet die mangelnde „Wirtschaftsfähigkeit“ der Erbhofeigentümer/ 
-innen mehr und mehr ins Visier des Reichsnährstandes. Kreis- und Landesbauernführer 
stellten vermehrt entsprechende Aberkennungsanträge, denen von den Anerbengerichten 
immer öfter entsprochen wurde. Ein Grund für den verschärften Kurs lag gewiss in der sich 
öffnenden Schere zwischen den vorgeschriebenen und den tatsächlich abgelieferten Mengen 
an Gütern; darin äußerte sich die kriegsbedingte Mangelversorgung der (klein- und mittel-)
bäuerlichen Betriebe mit Arbeitskräften und Betriebsmitteln. Zusätzlich angeheizt wurde 
das Vorgehen gegen „wirtschaftsunfähige“ Erbhofeigentümer/-innen durch die verschärfte 
„Erzeugungsschlacht“ des Reichsnährstandes, die immer weniger Toleranz gegenüber man-
gelnden Ablieferungsleistungen zuließ.43 Ernst Spatschil von der Landesbauernschaft Do-
nauland sprach diesbezüglich im Jahr 1942 Klartext:

„Es ist daher nur dem Sinne eines nationalsozialistischen Gesetzeswerkes entspre-
chend, daß die Anerbenbehörden in Erfüllung der ihnen gestellten Aufgaben nicht 
nur dabei mitzuwirken haben, daß dem einzelnen Bauer Haus und Hof erhalten blei-
be, sondern auch dafür sorgen sollen, schlecht wirtschaftsführenden Bauern den Hof 
zu entziehen, denselben bewirtschaften zu lassen und auf diese Weise das Ziel einer 
leistungsfähigen Ernährungswirtschaft zu erreichen.“44

Der ernährungswirtschaftliche Pragmatismus der Reichsnährstandsführer und ihrer Exper-
tenstäbe hob das bauerntumsideologische Dogma von „Blut und Boden“ zwar nicht auf, ver-
tagte dessen Umsetzung jedoch auf die Zeit nach dem in weitere Ferne gerückten „Endsieg“.

Die Gewichtsverlagerung zu Ehrbarkeitsverfahren 1943/44 signalisierte eine verstärkte 
Ideologisierung der nationalsozialistischen Bodenpolitik vor Ort, die neben „wirtschafts-
unfähigem“ immer öfter „unehrenhaftes“ Verhalten anprangerte. Diese Radikalisierung, 
die neben der Erbhofgerichtsbarkeit auch in anderen Feldern der NS-Herrschaft Platz griff, 
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kennzeichnete die zum „Existenzkampf “ gegen den „Bolschewismus“ ausgerufene Endpha-
se des Krieges.45 Sieg oder Bolschewismus, lautete etwa die von Staatssekretär Herbert Backe, 
dem Stellvertreter und späteren Nachfolger Richard W. Darrés, ausgegebene Parole.46 Nun 
gerieten vor allem die großbäuerlichen Erbhöfe im Amtsgerichtsbezirk Tulln ins Fadenkreuz 
der Kreisbauernschaft. Der Tullnerfelder Großbauer galt als Prototyp des christlichsozialen 
„Bauernführers“, verkörpert durch ehemalige Funktionäre des den Nationalsozialisten ver-
hassten „Ständestaates“ wie Josef Reither aus Langenrohr, ehemals Landwirtschaftsminister, 
Landeshauptmann und Bauernbundobmann, oder Leopold Figl aus Rust, ehemals Bauern-
bunddirektor.47 Ob diese Projektion hier eine Rolle spielte, kann auf Basis der Erbhofge-
richtsakten nicht geklärt werden. Jedenfalls kennzeichnete den Typ des auf politische und 
wirtschaftliche Autonomie pochenden „Herrenbauern“ eine gesteigerte „Resistenz“48 gegen 
Anreize und Zumutungen des NS-Regimes – und damit ein erhöhtes Risiko, in die Mühlen 
der Erbhofgerichtsbarkeit zu geraten.49

Freilich können die Besonderheiten von 25 Verfahren an vier Anerbengerichten nicht 
für die gesamte Erbhofgerichtsbarkeit im Reichsgau Niederdonau verallgemeinert werden; 
doch wirft bereits diese kleine Zahl an Gerichtsverfahren Licht auf ein großes Vorhaben: die 
Eindämmung des Widerspruchs zwischen „Blut und Boden“-Ideologie und (Kriegs-)Ernäh-
rungswirtschaft im „Dritten Reich“. Überprüfungen der kriegswirtschaftlich entscheiden-
den „Wirtschaftsfähigkeit“ lagen nicht nur zahlenmäßig, sondern auch hinsichtlich des Aus-
schlusses der Hofeigentümer/-innen vom Status des „Erbhofbauern“ voran. Sie erreichten 
1941/42, als nach dem Angriff auf die Sowjetunion und dem Kriegseintritt der Vereinigten 
Staaten von Amerika der „Blitz-“ in den Abnützungskrieg umschlug, ein Übergewicht. Eher 
bauerntumsideologisch unterlegte Verfahren zur „Ehrbarkeit“ waren nicht nur seltener, 
sondern auch hinsichtlich ihrer Urteile inklusiver. Sie kennzeichneten die Radikalisierungs-
phase 1943/44, die Mobilisierung gegen den „Bolschewismus“. Die Erbhofgerichtsbarkeit 
zur „Bauernfähigkeit“ erfüllte allem Anschein nach – jenseits der ideologischen Intention 
des Reichserbhofgesetzes – die Funktion der politisch-ökonomischen Steuerung der Erbhö-
fe, nicht nur in Niederdonau, sondern auch in anderen Regionen des Deutschen Reiches.50 

Zwar entfaltete die Fremdsteuerung durch die Behörden angesichts der geringen Zahl der 
Verfahren nur begrenzte Wirkung. Doch verschärften die abschreckenden Urteile – bis hin 
zur öffentlich kundgemachten „Abmeierung“, dem befristeten oder endgültigen Entzug des 
Erbhofeigentums51 – über die bäuerliche Selbststeuerung den Druck, der verordneten Norm 
des „Erbhofbauern“ in der Alltagspraxis zu entsprechen. Kurz, der politisch-ökonomische 
Steuerungseffekt der Erbhofgerichtsbarkeit basierte nicht auf umfassender, sondern exem-
plarischer Bestrafung; daher hielt sich die Zahl der Verfahren gegen nicht „bauernfähige“ 
Erbhofeigentümer in Grenzen.

Arenen der Auseinandersetzung

Der Raum der „Bauernfähigkeit“ eröffnet nicht allein strukturelle Einsichten wie diese; er 
gibt auch den Blick frei auf die Praktiken der vor Gericht auftretenden Akteure: auf die 
impliziten und expliziten Regeln, denen sie folgten, auf die horizontalen und vertikalen Re-
lationen, in die sie verstrickt waren, auf die materiellen und immateriellen Ressourcen, die sie 
einsetzten. Eine Gemeinsamkeit der unterschiedlichen Fälle war die Überlappung von ge-
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setzlicher und alltäglicher Moral, geschriebenen und ungeschriebenen Normen, expliziten 
und impliziten Wirtschaftsethiken. Weder „Wirtschaftsfähigkeit“, noch „Ehrbarkeit“ wur-
den allgemein per Gesetz definiert, sondern sollten von der Erbhofgerichtsbarkeit gemäß 
der bäuerlichen „Standesehre“ den Besonderheiten des jeweiligen Falles entsprechend beur-
teilt werden.52 Damit öffnete sich für die aus einem Berufsrichter und zwei „Erbhofbauern“ 
als Laienrichtern zusammen gesetzten Anerbengerichte ein enormer Ermessensspielraum 
in der Beurteilung der von den Verfahrensbeteiligten und ihren Rechtsvertretern verfochte-
nen Moralauffassungen – eine Eigenart, die sowohl von zeitgenössischen Beobachtern,53 als 
auch in der historischen Forschung54 immer wieder festgestellt wurde. Mit dem Verhand-
lungsraum im Amtsgericht betreten wir einen Ort – ein societal field-of-force55 –, an dem 
die zusammenwirkenden oder auseinanderlaufenden Strategien und Taktiken der Beteilig-
ten – Antragsteller/-innen, Hofeigentümer/-innen, Erbhofanwärter/-innen, Rechtsanwäl-
te, Zeuginnen und Zeugen, Gutachter, Berufs- und Laienrichter und so fort – aufeinander 
trafen. Die unterschiedlich mächtigen Beteiligten verfochten unter Einsatz entsprechender 
Ressourcen wie Vertrauen, Expertise oder Fürsprache ihre je eigene Sicht der Dinge – und 
nahmen darüber einen Standpunkt zum Anspruch auf Erbhofeigentum ein.56 Der juristi-
sche Expertendiskurs der „Bauernfähigkeit“ bot diesen Auseinandersetzungen einen Raum, 
der das Denken und Handeln der Kontrahenten zugleich einschränkte und ermöglichte. In 
diesem Diskursraum markierten das Reichserbhofgesetz, seine Erläuterungen und die ver-
öffentlichten Urteilssprüche57 verschiedene Subjektpositionen – „Bauer“, „Anerbe“, „Ehe-
gatte“ und so fort. Die vor Gericht auftretenden Akteure machten sich zu Subjekten dieser 
Diskurse, indem sie sich darin positionierten, das heißt mit manchen Positionen identifi-
zierten und zu anderen in Differenz traten.58 Dieses Wechselspiel von Positioniert-Werden 
und Sich-Positionieren im Kampf um das Hofeigentum werde ich anhand einiger Fälle aus 
unterschiedlichen Bereichen des Raumes der „Bauernfähigkeit“ genauer erkunden.59 

Die beiden zum ersten Fall gehörenden Verfahren finden sich im rechten oberen Quad-
ranten des Raumes der „Bauernfähigkeit“. Ludwig Rothensteiner bewirtschaftete in Rafing 
im Amtsgerichtsbezirk Eggenburg einen zehn Hektar großen Erbhof. Im Jahr 1940 bean-
tragte der Reichsnährstand die „Abmeierung“ des Erbhofeigentümers sowie die Übertra-
gung von „Verwaltung und Nutznießung“ an dessen gleichnamigen Vater. Der Landesbau-
ernführer begründete diese scharfe Maßnahme mit mangelhafter Wirtschaftsführung und 
unehrenhaftem Verhalten aufgrund homosexueller Neigungen.60 Eine Reihe einvernomme-
ner Zeuginnen und Zeugen aus der Nachbarschaft belastete Ludwig Rothensteiner schwer 
und sprach ihm die „Bauernfähigkeit“ ab. Demnach sei er weder gewillt noch imstande, wie 
ein „echter Bauer“ mit dem Fuhrwerk die Äcker zu bearbeiten; stattdessen widme er sich 
den Tätigkeiten in Küche und Garten. Weiters stehe er in „perversen“ Beziehungen zu einem 
seiner früheren Knechte, mit dem er in Briefkontakt stehe und den er wiederholt besucht 
habe.61 Der Beschuldigte entgegnete bei mündlichen Einvernahmen und schriftlichen Ein-
gaben seines Rechtsanwalts, er sei wegen des Fehlens weiblicher Arbeitskräfte gezwungen, 
Hausarbeit zu verrichten. Zudem sei der Kontakt mit dem früheren Knecht einzig und allein 
durch Verantwortungsgefühl und die gemeinsame Jagdleidenschaft begründet.62 Offensicht-
lich war das Gerichtsverfahren nur das Aufflammen eines schwelenden Konflikts um den 
Hofbesitz zwischen dem „Bauern“ und dessen Bruder, der bei der Hofübergabe nicht zum 
Zug gekommen war. Jede der Streitparteien versuchte, Zeuginnen und Zeugen zur Bekräfti-
gung des je eigenen Standpunkts zu mobilisieren; einige davon, etwa der Ortsbauernführer, 
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machten widersprüchliche Aussagen, wohl aufgrund des Drucks der einen oder anderen 
Seite.63 Der größte Druck lastete wohl auf dem 75-jährigen Vater der beiden Kontrahenten, 
der einerseits gemeinsam mit dem „weichenden Erben“ bereits mehrmals Anträge auf Ent-
mündigung des Hofübernehmers eingebracht hatte; andererseits bestätigte er im Verfahren 
dessen „Wirtschaftsfähigkeit“ und „Ehrbarkeit“.64 Nachdem die „Bauernfähigkeit“ des Erb-
hofeigentümers noch 1939 bestätigt worden war,65 folgte das Anerbengericht nach langwie-
rigen Ermittlungen nunmehr dem Antrag des Reichsnährstands. Die Richter erkannten dem 
Erbhofeigentümer die „Bauernfähigkeit“ ab und übertrugen die „Verwaltung und Nutznie-
ßung“ des Hofes an dessen Vater als den nächsten Anerben gemäß Reichserbhofgesetz.66 Im 
Zuge neuerlicher Ermittlungen wegen der Beschwerde des Unterlegenen67 gegen dieses Ur-
teil nahm das Verfahren eine überraschende Wendung: Ludwig Rothensteiner heiratete eine 
über ein Zeitungsinserat kontaktierte Wiener Geschäftsfrau, der er noch vor der Hochzeit 
ein Häuschen überschrieben hatte.68 Wie immer diese Heirat auch motiviert gewesen sein 
mochte – sie brachte die vormalige Geschlechterunordnung gemäß der vorherrschenden 
Männlichkeits- und Weiblichkeitsvorstellungen in ökonomischer und moralischer Hinsicht 
wieder in Ordnung. Der Reichsnährstand zog seinen Antrag zurück mit dem Argument, 
dass sich die Wirtschaftsführung aufgrund der Arbeitsteilung des Paares – er außer Haus, 
sie im Haus – merklich verbessert hatte. Dabei blieb die Tatsache, dass die weiterhin in Wien 
arbeitende und wohnende Frau nur alle 14 Tage auf dem Hof erschien, um das Wäschewa-
schen und andere Hausarbeiten zu erledigen,69 unberücksichtigt. Zudem war das Gerede 
über die „Perversität“ des Erbhofeigentümers im Dorf verstummt. Offenbar genügte der 
Obrigkeit der äußere Anschein „ordentlicher“ Wirtschaftsführung und „ehrbaren“ Verhal-
tens, um die Angelegenheit ruhen zu lassen.70

Das Verfahren, das den zweiten Fall darstellt, befindet sich im rechten unteren Quadran-
ten des Raumes der „Bauernfähigkeit“. Im Jahr 1942 behauptete der Horner Kreisbauern-
führer gegenüber dem Anerbengericht, dass Maria Huber, Eigentümerin eines 15 Hektar 
umfassenden Erbhofes in Kattau im Amtsgerichtsbezirk Eggenburg, bereits zum Zeitpunkt 
der Anlegung der Erbhöferolle nicht „bauernfähig“ gewesen sei; damit wäre auch der Erb-
hofstatus weggefallen. Begründet wurde der Antrag mit der nachlässigen Bewirtschaftung 
– die Felder seien „total verunkrautet, teilweise nicht bestellt“ – sowie der mangelnden Zah-
lungsmoral gegenüber Finanzamt und Sparkasse Eggenburg. Daran hätten auch die Appelle 
der Kreisbauernschaft zur Besserung der Missstände nichts geändert. Daraufhin verpflich-
tete der Kreisbauernführer einige „unabkömmlich“ („uk“) gestellte Hofbesitzer in der Ge-
meinde dazu, die Gründe Maria Hubers mitzubetreuen.71 Überdies sei der zur Wehrmacht 
eingezogene Sohn der Eigentümerin aufgrund mangelnden Interesses für den Hof nicht 
„bauernfähig“ – ein Vorwurf, den der Kattauer Bürgermeister mit dem Hinweis auf dessen 
Vorstrafenregister und Alkoholkonsum noch verstärkte.72 Mit diesen Vorwürfen konfron-
tiert, räumte Maria Huber die „nicht intensiv[e]“ Bewirtschaftung ihrer Gründe zwar ein; 
den Vorwurf der „Wirtschaftsunfähigkeit“ suchte sie jedoch mit Verweis auf den Arbeits-
kräftemangel – außer ihr und dem 90-jährigen Schwiegervater arbeiteten keine Personen auf 
dem Hof –, ihren schlechten Gesundheitszustand – ein Fußleiden erschwere die Arbeit –, 
die verweigerte Mithilfe der Ortsbewohner/-innen und ihre mangelnde Erfahrung im Um-
gang mit den Ackergeräten zu entkräften.73 Maria Hubers Kampf um ihre „Bauernfähig-
keit“ und die Eintragung ihres Hofes in die Erbhöferolle lässt zwei Strategien erkennen: die  
„uk“-Stellung ihres eingerückten Sohnes und den gesetzlichen Schutz des überschuldeten 
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Hofes vor der drohenden Zwangsversteigerung. Nach Einvernahme ortsansässiger Hofbe-
sitzer, die den „verludert[en]“ Zustand der Äcker seit mehreren Jahren bekräftigten, ergab 
eine Hofbesichtigung weitere Mängel: die Gebäude baufällig, das Vieh unterernährt, der 
Gerätebestand lückenhaft.74 Vor diesem Hintergrund sprach das Anerbengericht Maria Hu-
ber die „Bauernfähigkeit“ zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Reichserbhofgesetzes und 
ihrem Hof den Erbhofstatus ab. Über Unfähigkeit und Unwilligkeit hinaus unterstellten die 
Richter der Hofeigentümerin, sie wolle durch eine mangelhafte Wirtschaftsweise und die 
Weigerung, in- oder ausländische Arbeitskräfte einzustellen, in „spekulativer Absicht“ die 
uk-Stellung ihres Sohnes erwirken.75 Maria Huber folgte in ihrer Beschwerde an das Erb-
hofgericht Wien weitgehend der bisherigen Verteidigungsstrategie, dem Verweis auf Ar-
beitskräftemangel und Krankheit. Hinzu kam der Vorwurf, die zur Betreuung ihrer Felder 
verpflichteten uk-Gestellten seien „nur im äußersten Notfall“ erschienen. Unter der Ab-
hängigkeit von den „Gnaden der uk-Gestellten“ habe die Wirtschaft gelitten; deshalb seien 
erhebliche Mengen an Feldfrüchten verdorben.76 Das Erbhofgericht Wien folgte in seinem 
Urteil dem Vorschlag des Kattauer Bürgermeisters und Ortsbauernführers, das Verfahren 
bis Kriegsende auszusetzen, weil der Reichsnährstand eine Zwischenlösung durchgesetzt 
hatte: Die Gründe der Erbhofeigentümerin waren an ortsansässige Hofbesitzer verpachtet 
worden; mit dem Pachtzins und dem Verkaufserlös der Pferde sollte die Erbhofeigentüme-
rin die Schulden tilgen.77

Die beiden Verfahren des dritten Falles finden sich in den linken oberen und unteren 
Quadranten des Raumes der „Bauernfähigkeit“. Rosa Müller hatte vor Einführung des Reich-
serbhofgesetzes einen 23 Hektar großen Hof in Ollern im Amtsgerichtsbezirk Tulln von ih-
ren Eltern übernommen. Im Jahr 1944 beantragte der Reichsnährstand die „Abmeierung“ 
der Erbhofeigentümerin zugunsten des Ehegatten Johann Müller. Der Landesbauernführer 
begründete seinen Antrag mit dem „katastrophale[n] Zustand“, in den die Erbhofeigentü-
merin den Betrieb nach der Einrückung ihres Mannes zur Wehrmacht manövriert hatte. 
Eine Besichtigung durch die Kreisbauernschaft Tulln hatte ein „trostloses Bild“ ergeben: der 
Weingarten ein „Unkrautfeld“, die Äcker durchwegs „verwahrlost“ und „verunkrautet“. Im 
„Interesse der Ernährungssicherheit“ müsse die „Verwaltung und Nutznießung“ dauerhaft 
an den mittlerweile von der Wehrmacht ausgemusterten Ehegatten übertragen werden. Da-
hinter verbarg sich offenbar ein ehelicher Konflikt um die Verfügungsgewalt über den Hof: 
Die Frau, die den Hof entsprechend der Rechtslage zum Übergabezeitpunkt allein über-
nommen hatte, habe sich immer wieder ein „Einmengen“ ihres „nicht angeschrieben[en]“ 
Mannes in die Wirtschaftsführung verbeten; auch die Begründung eines gemeinschaftlichen 
„Ehegattenerbhofes“ nach der Erbhoffortbildungsverordnung von 1943 sowie die Über-
schreibung des Erbhofes an die gemeinsame Tochter habe sie – unter dem „schlecht[en]“ 
Einfluss ihrer Verwandtschaft – abgelehnt.78 Johann Müller, der das Vertrauen der Dienst-
stellen des Reichsnährstandes genoss, suchte offenbar diesen Ehestreit vor Gericht zu seinen 
Gunsten zu entscheiden. Der zur Stellungnahme gebetene Bürgermeister von Ollern bekräf-
tigte nicht nur die mangelnde „Bauernfähigkeit“ der Frau, sondern stellte auch dem Mann 
ein zweifelhaftes Zeugnis aus: Als gelernter Zimmermann verstehe Johann Müller zwar die 
Bauernarbeit „ganz gut“; er berichtete aber über das Gerücht einer außerehelichen Bezie-
hung sowie über eine Brandstiftung, die auf Grund einer diagnostizierten Geisteskrankheit 
straffrei geblieben war.79 Diese Argumente machte sich Rosa Müller vor Gericht zunutze, 
um ihrem Ehegatten die „Ehrbarkeit“ und damit die „Bauernfähigkeit“ abzusprechen; dies 
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bekräftigte sie mit der Einleitung eines Scheidungsverfahrens. Daraufhin zog der Landes-
bauernführer seinen ursprünglichen Antrag zurück und beantragte die treuhändische Ver-
waltung des Erbhofs. Rosa Müller entgegnete vor Gericht, dass die von der Kreisbauern-
schaft festgestellten Missstände nicht auf mangelnder „Wirtschaftsfähigkeit“, sondern auf 
dem eklatanten Arbeitskräftemangel beruhten.80 Dem Urteil des Anerbengerichts kam das 
Kriegsende zuvor.

Das zum vierten Fall gehörende Verfahren hat seinen Ort im linken oberen Quadranten 
des Raumes der „Bauernfähigkeit“. Im Jahr 1941 beantragte der Reichsnährstand, dem „Erb-
hofbauern“ Leopold Schweinhammer die „Ehrbarkeit“ abzuerkennen und die alleinige „Ver-
waltung und Nutznießung“ zweier Ehegattenerbhöfe im Gesamtausmaß von 54 Hektar in 
Schudutz und Fehraberg im Amtsgerichtsbezirk Haag an dessen Frau Theresia für drei Jahre 
zu übertragen. Dem Antrag des Landesbauernführers zufolge habe Leopold Schweinham-
mer seine Fürsorgepflichten gegenüber dem 15-jährigen Pflichtjahrmädchen Anna Maurer, 
an dem er sich „sittlich vergangen“ hatte, „gröblichst missbraucht“.81 Erschwerend komme 
hinzu, dass es sich der NSDAP zufolge um einen „politisch und charakterlich durchaus de-
fekten Volksgenossen“ handle, der als „Gegner der nationalsozialistischen Weltanschauung“ 
zu betrachten sei.82 Veranlasst wurde der Antrag auf „Abmeierung“ durch ein Urteil des 
Landgerichts St. Pölten, das Leopold Schweinhammer zwar vom Verdacht der „Notzucht“ 
Anna Maurers freigesprochen, ihn jedoch wegen Verleitung zur „Unzucht“ strafrechtlich ver-
urteilt hatte.83 Das Anerbengericht erkannte daraufhin Leopold Schweinhammer die „Bau-
ernfähigkeit“ ab und übertrug die Wirtschaftsführung an dessen Ehefrau. Die Frist wurde 
jedoch auf Grund der Aussicht auf „Besserung“ des Verurteilten sowie zur Erhaltung der als 
„anstandslos“ gewerteten Wirtschaftsleistung auf ein Jahr verkürzt.84 In seiner Beschwerde 
führte Leopold Schweinhammer das in der „Mentalität des Bauern“ verwurzelte „erdnahe, 
triebhafte Wesen in sittlichen Dingen“ gegen das Urteil ins Treffen; daher würden Sittlich-
keitsdelikte im bäuerlichen Ehrbegriff weitaus milder beurteilt als im hierzulande noch nicht 
„durchgedrungen[en]“ Ehrbegriff des Reichserbhofgesetzes.85 Diesen Versuch, zwischen ge-
lebter und gesetzlicher Geschlechtermoral zu unterscheiden, wies das Erbhofgericht Wien als 
nächst höhere Instanz zurück; vielmehr nahm es an, dass der „Bauer“ dem Pflichtjahrmäd-
chen „systematisch nachstellte“ und sah es den Tatbestand der „Notzucht“ erfüllt. Im erb-
hofgerichtlichen Urteil wurde die Dauer der „Abmeierung“ auf drei Jahre verlängert.86 In der 
neuerlichen Beschwerde räumte Leopold Schweinhammer zwar einen Geschlechtsverkehr 
mit Anna Maurer ein; dieser sei jedoch auf Grund der „Avancen“ des Pflichtjahrmädchens 
– und daher in Übereinstimmung mit der bäuerlichen „Geschlechtsmoral“ – erfolgt. Der 
Landesbauernführer entgegnete, dass sich der „Bauer“ – auch im Fall der „Willfährigkeit“ des 
Pflichtjahrmädchens – im Hinblick auf das öffentliche Vertrauen in den Pflichtjahrdienst ent-
sprechende Zurückhaltung auferlegen hätte müssen. Das letztinstanzliche Urteil des Reichs-
erbhofgerichts in Berlin folgte im Wesentlichen der Argumentation des Erbhofgerichts; vor 
allem unterschied es, einer städtisch-bürgerlichen Sicht folgend, zwischen der „laxe[n] Auf-
fassung in geschlechtlichen Dingen“ auf dem Lande und den „ehebrecherische[n] Verfehlun-
gen eines (nach seinen Angaben) glücklich verheirateten Familienvaters im Verhältnis zu ei-
nem dem Kindesalter kaum entwachsenen schutzlosen Mädchen“. Die Tat Leopold Schwein-
hammers schade dem „Aufbauwerk des Staates, die zwischen Stadt und Land bestehenden 
Gegensätze zu überbrücken und die städtische Bevölkerung, namentlich die Jugend, dem 
bäuerlichen Aufgaben- und Lebenskreise wieder zuzuführen“.87
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Um diese Fälle als Beispiele für gesellschaftliche Kampffelder zu interpretieren, unter-
scheide ich zwei Bereiche des Denkens und Handelns: die Vorderbühne, das Geschehen vor 
Gericht, und die Hinterbühne, das Geschehen am Hof, im Dorf und in anderen Domänen 
des Alltagslebens. Beide Bereiche waren eng miteinander verbunden: Die Eröffnung eines 
Gerichtsverfahrens brachte Konflikte, die auf der alltäglichen Hinterbühne entstanden wa-
ren, auf die Vorderbühne. Die Auftritte der Akteure auf der Bühne des Gerichts – mochten 
sie, etwa dem Rat von Rechtsexperten folgend, noch so strategisch und taktisch inszeniert 
gewesen sein – waren nicht völlig abgetrennt von den Routinen des Alltags hinter den Ku-
lissen, sondern davon ebenso beeinflusst, wie sie darauf Einfluss nahmen.88 Der Zusammen-
hang von Vorder- und Hinterbühne umfasste, erstens, die Gegner und deren Verbündete. In 
allen Fällen standen einander die Erbhofeigentümer/-innen und der Kreis- oder Landes-
bauernführer vor Gericht gegenüber. Doch die zugrunde liegenden Konflikte entzündeten 
sich zwischen Familien und Haushalten, wie im Fall Maria Hubers und ihrer Nachbarschaft, 
oder innerhalb von Familien und Haushalten, wie in den Fällen von Rosa Müller und ihrem 
Ehegatten, Ludwig Rothensteiner und seinem Bruder sowie Leopold Schweinhammer und 
dem Pflichtjahrmädchen. Diese Konflikte brachen nicht entlang schwacher Beziehungen, 
sondern starker Beziehungen wie Verwandtschaft, Nachbarschaft und Dienstverhältnis auf. 
Obwohl allein der Reichsnährstand berechtigt war, Anträge zur anerbengerichtlichen Über-
prüfung der „Bauernfähigkeit“ einzubringen, ging die Initiative dazu wohl von einer der 
Konfliktparteien aus. So können wir annehmen, dass der Ehemann Rosa Müllers anfäng-
lich mit der Kreisbauernschaft unter einer Decke steckte. Die Verwicklung von Orts- oder 
Kreisbauernführern im Vorfeld eines Gerichtsverfahrens kommt normaler Weise in den 
Quellen nicht zur Sprache; dies wird nur ausnahmsweise fassbar, so etwa im Fall einer Bau-
erntochter, die einen familiären Konflikt an die Kreisbauernschaft herantrug: Ihre Schwäge-
rin mische sich immer wieder in die Wirtschaftsführung der Bäuerin ein. Auf Gegenwehr 
reagiere die Schwägerin mit einer Drohung: „Wehrt sich meine Mutter dagegen, sagt die 
Frau meines Bruders, sie geht zur Kreisbauernschaft, die sind auf ihrer Seite, die sollen die 
Alte entfernen.“89 Dieser Fall enthüllt die nicht seltene Taktik, in familiären Konflikten die 
eigene Position durch Allianzen mit machtvollen Anderen zu stärken. Mitunter machten die 
Streitparteien alltäglicher Konflikte auf „eigensinnige“ Weise Gebrauch vom Staatsapparat. 
Doch indem ländliche Akteure ihre Anliegen in Allianz mit öffentlichen Autoritäten ver-
folgten, setzten sie sich auch der „Kolonialisierung“ ihrer Lebenswelt durch das politisch-
ökonomische System aus.90

Zweitens, der Zusammenhang von Vorder- und Hinterbühne schloss auch die Streitge-
genstände ein. In formeller Hinsicht ging es in all diesen Gerichtsverfahren um die Klärung 
der „Bauernfähigkeit“ der Erbhofeigentümer/-innen. Doch dieser Verfahrensgegenstand 
war meist mit informellen Streitgegenständen verbunden: eine Geschwisterrivalität um das 
väterliche Erbe im ersten Fall, eine Auseinandersetzung benachbarter Hofbesitzer/-innen 
um die Verfügungsrechte über Grund und Boden im zweiten Fall, ein ehelicher Streit über 
männliche und weibliche Einflusssphären im dritten Fall, ein Disput über die Rechte und 
Pflichten bäuerlich-patriarchalischer Autorität im vierten Fall. Der Fall Leopold Schwein-
hammers verdient erhöhte Aufmerksamkeit: Anders als in den übrigen Fällen entbrannte 
hier ein offener Streit um die bäuerliche „Standesehre“ als integralem Bestandteil des Reich-
serbhofgesetzes zwischen den Kontrahenten, dem Reichsnährstand und dem Anerbenge-
richt auf der einen Seite sowie dem Erbhofeigentümer und seinem Anwalt auf der anderen 
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Seite. Jede der Streitparteien führte ihre je eigene Auffassung von „Ehrbarkeit“ im Allgemei-
nen und Sexualmoral im Besonderen ins Treffen. Damit standen in diesem Verfahren nicht 
nur die „Bauernfähigkeit“ des Beschuldigten, sondern auch Sinn und Zweck des Reichserb-
hofgesetzes auf dem Spiel. Nicht zuletzt aufgrund seiner Brisanz durchlief das Verfahren 
alle Gerichtsinstanzen, bis das Reichserbhofgericht letztendlich ein Machtwort zugunsten 
der offiziellen und in Ablehnung der vom Beschuldigten vertretenen Lesart der bäuerlichen 
„Standesehre“ sprach.

Drittens, eine weitere Facette der Beziehung von Vorder- und Hinterbühne stellten die 
Strategien und Taktiken der Akteure dar. Auffälliger Weise machten die Beteiligten in allen 
Fällen implizit oder explizit Positionen zu Geschlechterrollen vor Gericht geltend; darüber 
sollte der eigene Standpunkt gestärkt und derjenige des Gegenübers geschwächt werden. 
Im ersten Fall bildete die ‚unmännliche‘, weil mangels Frauen am Hof auf ‚weibliche‘ Ar-
beitsbereiche konzentrierte Tätigkeit des „Bauern“ den Stein des Anstoßes für den Reichs-
nährstand und eine Reihe von Zeuginnen und Zeugen; zudem verstärkte der Vorwurf der 
Homosexualität dessen Positionierung als „perverses“ Subjekt. Das Anerbengericht konnte 
sich jedoch erst im zweiten Anlauf und nach Anhörung zahlreicher Personen zu einer „Ab-
meierung“ entschließen, nachdem es in einem ersten Verfahren die „Bauernfähigkeit“ noch 
nicht aberkannt hatte. Durch die überraschende Heirat gelang es dem „Bauern“ im Beru-
fungsverfahren, den Landesbauernführer zum Rückzug des Antrags auf „Abmeierung“ und 
zur Einstellung des Verfahrens zu bewegen. 

Der zweite Fall zeigt, dass Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit nicht nur 
gegen, sondern auch für Erbhofeigentümer/-innen zum Einsatz kamen. Die Beschuldigte 
begegnete dem Vorwurf mangelnder „Wirtschaftsfähigkeit“ von Seiten ihrer männlichen 
Gegenspieler mit Ansprüchen, die im NS-System oder in den ländlichen Lebenswelten ver-
ankerte Weiblichkeitsvorstellungen aufgriffen und im eigenen Sinn zu nutzen suchten: Sie 
sei nicht in der Lage, die Anbau- und Erntemaschinen zu bedienen; sie habe Angst vor aus-
ländischen Arbeitskräften auf ihrem Hof; sie trage als Mutter Sorge für ihren Militärdienst 
leistenden Sohn. Auch wenn das Ersturteil im Sinn des Antrages lautete, wurden diese An-
sprüche vom Gericht nicht zurückgewiesen und könnten die Aussetzung des Verfahrens bis 
Kriegsende befördert haben. 

Im dritten Fall folgte der Antrag des Reichsnährstandes auf „Abmeierung“ offenbar der 
Ansicht, dass die – nach dem Reichserbhofgesetz durchaus rechtmäßige – Alleineigentü-
merschaft der Frau am Erbhof unter Ausschluss des Ehemannes die Ursache der Misswirt-
schaft und daher ungerechtfertigt sei; der Hofeigentümerin wurde eine entsprechend nega-
tive Position – verschlagen, herrschsüchtig, unbelehrbar – zugeschrieben. Wäre nicht auch 
die „Ehrhaftigkeit“ des Mannes durch ein Gutachten in Zweifel gezogen worden, hätte das 
anerbengerichtliche Urteil wohl im Sinn des Antrags des Reichsnährstandes gelautet. Das 
kritische Gutachten erlaubte der Erbhofeigentümerin jedoch, den Spieß gegen ihren Ehe-
mann umzudrehen; zudem begegnete sie dem Vorwurf mangelnder „Wirtschaftsfähigkeit“ 
mit dem Argument des Arbeitskräftemangels. 

Im vierten Fall suchte der wegen „Unzucht“ verurteilte „Bauer“ den Vorwurf der „Ehrlo-
sigkeit“ durch eine milieugebundene „Geschlechtsmoral“, die der vorgeblichen Triebhaftigkeit 
männlicher Sexualität folgte, zu entkräften. Darin äußern sich das juristische Kalkül des An-
walts, durch Bezugnahme auf die bäuerliche „Standesehre“ das Ersturteil auszuhebeln, sowie 
die milieunahe Ansicht des Erbhofeigentümers, die Entfesselung des männlichen Sexualtriebes 
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sei eine naturhafte Reaktion auf den Reiz weiblicher Verführung. Das Anerbengericht hatte die 
beantragte Dauer der „Abmeierung“, nicht zuletzt aufgrund der guten Ablieferungsleistungen 
des Erbhofs, verringert. Gegenüber dieser pragmatischen, an den kriegswirtschaftlichen Er-
fordernissen orientierten Linie argumentierten die höheren Gerichtsinstanzen in diesem Fall 
merklich dogmatischer. Sie stellten die Verbindung von Stadt und Land durch das „Landjahr“ 
– und den damit verbundenen Appell zur Selbstdisziplinierung – über die Trennung von ‚wil-
der‘, ländlicher und ‚zivilisierter‘, städtischer Auffassung von Sexualität. In allen Fällen wurde 
das symbolische Kapital der „Bauernfähigkeit“ an formellen und informellen Zuschreibungen 
von Geschlechterpositionen bemessen. Folglich erscheint gender als eine – wenn nicht die – 
zentrale Dimension von Auseinandersetzungen um das Erbhofeigentum.91

Viertens lassen alle Fälle Bedingungen der Hinterbühne mit Katalysatoreffekten auf das 
Geschehen auf der Vorderbühne erkennen. Dazu zählte vor allem der Mangel an Arbeits-
kräften, der die vor Gericht verhandelten Tatbestände tangierte – zumindest als Rechtfer-
tigungsargument gegenüber Angriffen, meist aber als offensichtlicher Notstand. Im ersten 
Fall wurden die zehn Hektar Land vom Hofeigentümer und dessen Vater bewirtschaftet. Seit 
dem Jahr 1939 wurden keine Dienstboten mehr beschäftigt; zudem waren, den Aussagen 
vor Gericht zufolge, Taglöhner/-innen kaum verfügbar. Im zweiten Fall war der 90-jährige 
Schwiegervater die einzige Hilfe der Eigentümerin des 15 Hektar großen Erbhofes. Zusätzli-
che Arbeitskräfte wurden nicht beschäftigt, teils wegen der Angst der Hofeigentümerin vor 
„fremdvölkischen“ Arbeitskräften, teils wegen mangelnder Unterstützung von Seiten der 
Nachbarhöfe. Im dritten Fall war der Arbeitskräftebesatz des 23 Hektar umfassenden Erbho-
fes von neun auf drei ständig Beschäftigte geschrumpft. Vor allem die Abwesenheit des Ehe-
mannes verschärfte den Mangel an im Umgang mit dem Pferdefuhrwerk geübtem Personal. 
Im vierten Fall verfügen wir über keine Informationen über die Zahl der Arbeitskräfte auf 
den beiden Erbhöfen im Umfang von 54 Hektar. Doch die Zuweisung eines Pflichtjahrmäd-
chens weist auf einen Mangel an Arbeitskräften hin. Der von der Vierjahresplanbehörde im 
Jahr 1938 verordnete Pflichtjahrdienst verlangte Frauen bis zum Alter von 25 Jahren eine 
einjährige Berufstätigkeit in der Land- oder Hauswirtschaft ab; davon ausgenommen waren 
Verheiratete und bereits in diesen Wirtschaftszweigen Beschäftigte.92 Die ausgewählten Fälle 
lassen erahnen, dass Erbhofeigentümer mit sich verschärfendem Arbeitskräftemangel infolge 
„Landflucht“ und Militärdienst93 die gesetzlichen Anforderungen der „Wirtschaftsfähigkeit“ 
in immer geringerem Maß erfüllen konnten. Damit liefen Eigentümerinnen von kleineren 
Erbhöfen in abgelegenen Gebieten, die fehlende Familienarbeitskräfte kaum durch Kriegsge-
fangene oder ausländische Zivilarbeiter/-innen ersetzen wollten oder konnten,94 in erhöhtem 
Maß Gefahr, ihre Wirtschaftsführung vor dem Anerbengericht rechtfertigen zu müssen.

Resümee

In welcher Hinsicht tragen die quantitativen und qualitativen Resultate dieses Aufsatzes 
zum Forschungsstand über das Reichserbhofgesetz bei? Auf der einen Seite bestätigt meine 
Studie die von anderen Autorinnen und Autoren vertretene Ansicht, dass die Erbhofge-
richtsbarkeit nicht allein als Instrument totalitärer Herrschaft durch das NS-Regime diente. 
Die Anerbengerichte spielen auch im Reichsgau Niederdonau eine Vermittlungsrolle zwi-
schen dem politisch-ökonomischen System und den ländlichen Lebenswelten, indem sie 
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die Urteile betreffend „Bauernfähigkeit“ flexibel an gegebene Situationen anpassten. Dies 
war der Fall vor allem in den Jahren 1939/40, als die Entscheidungsträger das Reichserb-
hofgesetz vorsichtig an regionale und lokale Gegebenheiten anzupassen suchten, um die 
im bäuerlichen Milieu dagegen aufwallenden Vorbehalte einzudämmen. In den Folgejah-
ren verlagerte sich die Strategie der Amtsträger auf abschreckende Bestrafungen der nicht 
als „bauernfähig“ eingestuften Erbhofeigentümer/-innen: Während in den Jahren 1941/42 
entsprechend der Erfordernisse der Kriegsernährungswirtschaft die „Wirtschaftsfähigkeit“ 
im Vordergrund stand, gewann in den Jahren 1943/44 im Zuge der ideologischen Mobili-
sierung gegen den „Bolschewismus“ die „Ehrbarkeit“ an Gewicht. Alles in allem trug die 
Erbhofgerichtsbarkeit vor Ort zweifellos erheblich zur Eindämmung des Widerspruchs zwi-
schen der anti-modernen „Blut und Boden“-Ideologie und den Erfordernissen einer moder-
nen Gesellschaft im Krieg bei.

Auf der anderen Seite geht diese Studie über den konventionellen Fokus auf die Aktionen 
des politisch-ökonomischen Apparats und die Reaktionen der ländlichen Bevölkerung hin-
aus. Durch genaue Betrachtungen ausgewählter Fälle wird deutlich, dass ländliche Akteure 
der Erbhofgerichtsbarkeit nicht nur passiv unterworfen waren, sondern davon auch in „ei-
gensinniger“ Weise aktiv Gebrauch machten. Folglich wurden persönliche Auseinanderset-
zungen auf der Hinterbühne des Alltagslebens auf die Vorderbühne des Gerichts verlagert. 
In den gerichtlichen Auseinandersetzungen wurden die erbhofgesetzlichen Bestimmungen 
der ‚Bäuerlichkeit‘ entsprechend alltäglicher Logiken umgedeutet, um den eigenen Stand-
punkt zu rechtfertigen und dem Standpunkt des Gegenübers die Rechtfertigung zu entzie-
hen. In vielen Fällen waren die strategischen und taktischen Auffassungen von ‚Bäuerlich-
keit‘ durch Vorstellungen von Geschlechterrollen gefärbt; daher standen in den Verfahren 
nicht nur Landbesitzrechte, sondern auch Auffassungen von Männlichkeit und Weiblichkeit 
auf dem Spiel. Obwohl persönliche Konflikte innerhalb und zwischen Familien und Haus-
halten die entscheidende Triebkraft der Verfahren betreffend „Bauernfähigkeit“ darstellten, 
übte auch der Arbeitskräftemangel auf den Höfen einen Katalysatoreffekt aus. Alles in allem 
versuchten die ländlichen Akteure die Erbhofgerichtsbarkeit für ihre Strategien und Tak-
tiken einzuspannen – mit ambivalenten Folgen, wie die ausgewählten Fälle zeigen: Indem 
private Konflikte gerichtsanhängig – und damit öffentlich – gemacht wurden, betrieben die 
Akteure selbst die „Kolonialisierung“ ihrer Lebenswelten durch das politisch-ökonomische 
System.
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